
Artikel 113

(1) Die Rechtsstellung der Richter ist durch besonderes Gesetz 
zu regeln.

(2) Die Bundesrichter werden von einem Ausschuß gewählt, der 
entsprechend der Vorschrift des Artikels 112 Absatz 2, ergänzt 
um den jeweiligen Fachminister, gebildet wird. Der Ausschuß 
entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder.

(3) Die Berufsrichter werden auf Lebenszeit ernannt. Sie können 
gegen ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur 
aus Gründen und unter den Formen, die die Gesetze bestimmen, 
dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine 
andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. Das Ge
setz kann eine Altersgrenze festsetzen, bei deren Erreichung 
Richter in den Ruhestand treten. Bei Veränderungen der Ge
richtsbezirke können Richter an ein anderes Gericht versetzt 
oder unter Belassung des vollen Gehalts in den Ruhestand ver
setzt werden.
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